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Z. 8 2 l . a (2) Nr. 22,653. lid 14,9«2.
B a u « A u s s c h r e i b u n g .

Das hohe k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 1».
Oktober 1855, Z. 15,35N, die Herstellung eines neuen SchulgedaudeS in Klagenfurt zur Untere
bringung der k. k. Normalhaupt« und Realschule bewilliget:

Die Gesammtkosten dicseS Baues find auf 85,77U si. 55 kr. veranschlagt, wovon auf
C.-Mze.

ft. l kr.
1. Maurerarbeit und Material 45,1«9 17
2. Pflastcrarbeit 3U3 35
3. Steinmetzarbeit 9466 1«
4. Zimmermannsarbeit und Material 12,353 12
5. Tischlerarbeit und Material 3304 40
6 Schlosserarbeit und Material 4248 7
7. Schmiedearbeit und Material 1184 —
8. Gußeisen 1N16 2N
9. Anstreicherardeit 7U7 14

I t t Spenglerarbeit und Material 4688 1 l
11. Alaserardeit und Material 1595 36
12. Hafnerardeit und Material 972 —
13. Tapezirerardeit und Material 69U 9
14. Zinngießerarbeit und Material 13 8
15. Glockengießerarbeit und Material 109 10

entfallen.
Zur Hintangabe der Ausführung dieses

Baues wird am 15. Jänner 185,7 in den
Amtsstunden von 9 bis l 2 Uhr Vormittags
beim hiesigen Stadtmagistrate die mündliche
L,zitationStNerha„dlung stattfinden, was Unter,
nehmungölustigen mit nachstehenden Bemerkungen
kund gegeben wird.

§ 1. Zuerst wird jede der einzelnen Pro-
fessionisten' Arbeiten abgesondert, und sodann
unter Ausrufung des hiebei erzielten Gesammt-
nachlasses der Bau pr. Pausch und Bogen in
Verhandlung genommen,

H. 2. Jeder, der für sich, oder als legal
Bevollmächtigter eines Andern lizitiren will, hat
das 5°<,ge Vadium von der Fiäkalsumme jenes
OlijekceS, für welches er den Anbot zu machen
beabsichtiget, vor der Versteigerung der Lizi-
tationskommission zu übergeben, oder schon vor«
l'or hei einer öffentlichen Kasse zu erlegen, und
sich hierüber mit dem Depositenscheine auszu»
weisen. Das Vadium kann entweder im baren
Gelde, oder in Staatspapieren, von denen die
Obligationen nach dem dörsenmäßigen Course,
die Loose d<S Staats-Anlehens von den Jahren
1834 und 1839 aber nur im Nennwerlhc an-
nehmbar sind, erlegt werden.

Denjenigen, welche „icht Grsteher verbleiben,
wird das erlegte Vadium, oder der Depositen-
schein gleich nach beendeter Versteigerungs'Ver»
Handlung zurückgestellt.

§. 3. Jeder Anbot ist für den Anbotstcller
sogleich, sür die Baukonkurrenz aber erst vom
Zeitpunkte der hierortigcn Genehmigung an
bindend.

§. 4. Der Erstelicr ist gehalten, die lO^ge
Kaution vom Erstehungspreise bis zum Kon-
trakts'Adschlufse entweder durch Ergänzung des
Vadiumö oder durch eine von der k. k. Finanz
prokuratur für annehmbar erklärte Hypothetic
Vtrschreidung sicherzustellen.

§. 5. Zur Ausführung dcs Baues ist ein
Zeitraum von drei auf einander folgenden Iah-
rcn, vom Tage der Uebergabe des Baues a„
gerechnet, festgesetzt.

H. 6 Dle Auszahlung der Vcrdienstsumme
erfolgt in zehn gleichen Raten nach Maßgabe
dcs Fortschreitcns der Arbeit, nur die letzte Ratr
wird erst nach definitiver Kollaudirung der Arbeit
flüssig gemacht.

6 7. M i t dem Tage der definitiven Kol-
jaud'rung beginnt auch das Haslungsjahr.

§. Auch schriftliche Offerte sowohl sür den
ganzeu Bau, als für einzelne Prosessionisten-
Arbeite», we.den zugelassen.

Sie sind auf einem 15 kr. Stempel nach
der beigesetzten Form zu verfassen, und der Lizi-
tationskommlssion versiegelt zu übergeben, wer-
oen aber nur bis zum Beginne der mündlichen
Lizltatlonsvcrhandlung angenommen.

Jedem Offerte muß das betreffende Vadium
oder der Beweis über dessen Erlag bei einer
öffentlichen Kasse zuliegen, und muß darin
ausdrücklich bestätigt werden, daß dem Offerenten
alle d«r Lizitationöverhandlung zu Grunde llegeu»
den Bedingnisse bekannt scien, und er sich den»
selben unbedingt unterwerfe.

Auch ist aus dem Couverte des Offertes zu
bemerken, ob selbes für eine einzelne Arbeitö-
Kathegorie und für welche, oder für den ganzen
Bau lautet.

Offerte, welche für eine bestimmte Arbeits-
kathegorle lauten, werden nach beendeter münd-
licher Behandlung dieser einzelnen Kathegorie,
Offerte für den ganzen Bau aber erst nach
Schluß der mündlichen lüzitation eröffnet, uno
nach der Reihenfolge deb EinlangenS lns Lizi»
tationSprotokoll eingetragen werden.

Bei mündlich und schriftlich gleichen Anboten
hat der mündliche, bei gleichen schriftlichen Os«
ferten jenes den Vorzug, welches zuerst über?
reicht wurde.

H. 9. Die näheren öizitationsbedingnisse,
der summarische Kost«nvoranschlag, das Preis-
verzcichnlß, die Baupläne und Baubeschrelbung
können beim hiesigen Stadtmagistrat in den ge»
wohnlichen Amtostund»» eingesehen werden.

K. k. Landesregierung für Kärnten.
Klagensurt, am 6. Dezember 1856

F o r m u l a r eines O f f e r t e s .
Der Endesgcfertigte erklärt hiemit, die

Kundmachung der kärilt. k. k. Landesregierung
odo. 6. Dezember 1858, Z. 14.9l2, betreffend
den Bau eines neuen Schulhaus.s »n Klagen-
fürt, so wie die hierauf Bezug nehmenden Be,
îngnisse, Zeichnungen und Voranschläge einge«

seh.'N zu haben, und verbindet sich, die Herstcl»
lung dtö ganzen Baues (der Tischlerarbeit etc)
genau nach diesen Bedingnissen um den Betrag
l,on st« kr. sage: Gulden

Kreuzer C. Mze. zu übernehmen.
Zu diesem Behufe schließt cr das Vadium

<m Betrage von si. kr. (oder die
Bestätigung über das bei der k. k.
Kasse zu erlegte Vadium pr.
st. kr. 5uk) vci.

(Name des Wohnortes) am 185
Name und (Charakter des Offerenten.

A d r e s s e d e s O f f e r t e s .
O f f e r t

für die Uebernahme der Gesammtherstellung des
neuen Schulhauses in Klagenfurt (oder) der
Tischlerarbeit etc. beim Baue deS neuen Schul«
Hauses in Klagenfurt.

An den Magistrat der Landeshauptstadt in
Klagenfurt.

Z. 825. a (2) Nr. 23267, acl I2V5.
K o n k u r s ' K u n d m a c h u n g .

I n dem Verwaltungsgebiete der k. k. kroat.
slavon. Slatthalterei ist eine Vorsteherstelle bei
dem gemischten Bezirksamte zu OjukuvI,-, in der
Gehaltsstufe von 1000 Gulden und mit dem
Genusse der freien Wohnung, in Erledigung ge-
kommen.

Zur Wiedcrbesehung dieser Stelle wird der
Konkurs mit der Bewerbungsfrist bis2tt. Jänner
1857 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben
sich über die Befähigung zur politischen Geschäfts«
führung und über jene zur Ausübung des Richter«
amteS, so wie über ihre bisherige praktische Ver.
wendung auszuweisen, und ihre mit der erforder-
lichen Qualifikations» Tabelle und den nöthigen
Belegen versehenen Gesuche im Wege der vorge«
setzten Behörde anher gelangen zu lassen.

Agram am 18. Dezember 1856.
Von der k. k. Personalien'LandeS Kommission.

Z. 82«. « (2) Nr. 23267^
K o n k u r S - K u n d m a c h u n g .

I n dem Verwaltungsgebiete der k. k. kroatisch,
slavonischen Statthalterei sind zwei Akluarsstellen
mit dem Gehalte jährlicher 400 si. und mit dem
Vorrückungslechte in die höhere Gehaltsstufe in
Erledigung gekommen.

Zur Wiederbesetzung dieser Stellen wird der
Konkurs mit der Bewerbungsfrist bis 20. Jänner
1857 ausgeschrieben.

Dle Bewerber um diese Stellen haben sich
über die vorgeschriebenen Eigenschaften auszuwei.
sen. und ihre mit der erforderlichen Qua'ifika«
tions« Tabelle und den nöthigen Belegen versehenen
Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde anher
gelangen zu lassen.

Agram am 18. Dezember 1856.
Von der k. k. Personalien Landes'Kommission.

Z. 828. a (2) Nr. 22,810, 2cl 11734.
K o n k u r S , A u s s c h r e i b u n g .

Zur Besetzung der erledigten Bezirkswund»
arztenstelle in Delnice, am Sitze des k. k. Be«
zilksamtes D.lnice, im Fiumaner Komitate, wird
hiemit der Konkurs bis letzten dieses MonatcS
eröffnet.

M i t diesem Dienstposten ist ein Achalt
jahrlicher 2ttU si., ein Unterstützungöbeitrag von
66 si. 40 kr., und ein jährliches Reisepauschale
von 15tt st. verbunden.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre,
mit den Nachweisen über zurückgelegte Studien,
wundarztliche Befähigung, bisherige Verwendung,
Kenntniß d r̂ deutschen und slavischen Sprache,
moralisches und politisches Wohlverhalten, dann
Alter und gesunde Körperbeschaffenheit belegten
Gcsuche der zunächst vorgesetzten politischen Ne-
Hör5e innerhalb der besagten Frist hieher zu
richten.

K. k. KomitatS» Behörde.
Fiume, den 9. Dezember 1856.

Z?8' i7. a (3) Nr. 26739.
K o n k u r S ' K u n d m a c h u n g

Bei dem k. k. Kommerzial-Zoll' und Salz.
uetschleißamte in Capodistrla ist die provisorische
Einnehmersstelle mit dem IahreSgehalte von
Achthundert Gulden, dem Genusse einer freien
Wohnung, oder in Ermanglung derselben, des



I l>ll8

systemmäßigen Quartierqcldes, dann den, Bczuge
des systemmäßigen S^lzquantunis für jeden Fa^
nnlieilkopf und nut der Verbindlichkeit zum Er-
läge einer Dienst kaution im Betrage der Jahres-
besoldung in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle l)abcn ihre gehörig
dokumenlirten Gesuche unter Nachweisun,; des
Standes, ?l l t l ls, des Religionsbekenntnisses,, drs
moralischen und politischen Vei-Haltens, der zu-
lückgeleqten Studien, der bisherigen Dienstleistung,
der vollkommenen Kenntniß der deutschen und
italienischen und wo möglich einer der dort gang-
baren slavischen Sprachen, der erworbenen prak-
tischen Kenntnisse im Zoll-, Kasse- und Rechnungs-
wesen, insbesondere der mit gutem Ctfolge abge^
legten Prüfunq aus dem neuen Zollverfahren und
der Warenkunde, oder der Befreiung von dersel«
bcn, endlich der Kautionsfahigkeit, und unter An<
gade, ob und in welchem Grade sie mit Beamten
des Amtsbereichs der k. k. stcier. illyr. küstenl.

-Finanz^llandeoDirckUon verwandt oder verschwä-
gert sind, im Wege ihrer vorgesetzten Behörde
bis »5, Jänner k. I . bei der k. k. Finanz-Lan-
des-Direktion in Capodistria einzubringen.

Graz am ! 4 Dezember 1856.
Bon der k. k. steicrm. illyr. küstenl. Finanz-

Landes-Dircklion.

Z^ 8 l 8 . i. (3) Nr. 25349.

K u n d m ach li n g.

Von dcr k. k. Finanz- Landes «Direktion für
Steicrmark, Käinten, Krain ul̂ d Küstenland
wird bekannt gemacht, daß der k, k. Tabak-
Subverlag, zugleich Stempclmarken - Trafik zu
M u r a u , im Finanzbezirke Brück an der M m ,
im Wege der öffentlichen Konkurrenz mittelst
Ueberreichung schriftlicher Offerte dem geeignet
erkannten Bewerber, welcher die geringste Tabak-
-Verschleiß-Provision fordnt, oder auf jede Pro^
Vision ausdrücklich Verzicht leistet, oder aber, ohne
Anspruch auf eine Provision, denselben gegen
Bezahlung eines bestimmten jährlichen Betrages
an das k. k. Tabak-Gefäll zu übernehmen sich'
verpflichtet, verliehen werden wird. Dieser Ve»
schleiß Platz hat seinen Tabak-Material Bedarf
von dem 6 ^ Meilen von Murau entfernten
k. k. Tabak-Disil l t ts'Verlag in Iudenburg und
den Bedarf an Stempclmarken bei dem k. k.
Stcueramte zu Murau zu fassen. Zur Tabak'
Material-Fassung sind demselben 22 Trafsikantcn,
deren Vermehrung oder Verminderung aber der
Bestimmung der Finanz ^ Behölde vorbehalten
bleibt, zugewiesc». Nur von dem ordinär z^
schnittenen Rauchtabak wird dem Unter-Verleger
ein Gutgewicht von zwei und clnem Halden
Prozent zugesichert, wovc>n er den Trafikanten
zwei Prozent zu verabfolgen hat. Der Vcrkehr
betrug in der Iahresperiode vom l . August l 855
bis Ende J u l i »856 an Tabak 3 3 , 9 9 2 " / ^
Pfunde, im Gelde »8,36» st 2 9 ' / , kl. und ai,
Stemp^lmaiken )545 si. 46 k r . / zusamn.cn
N>,W7 st, l 5 , ' / , kr. Dieser MaterialVeischleiß
gewahrt bei einem Bezüge uon :^ /^ Prozenten
auS dem Tabake und von I '/.̂  Prozent aus
dem St('Mpelmcn'kl'N«Ver>chlciße elnen jährlichen
beiläufigen B ru t t oe r t r ag von »234 si. 5,5'/^ ^ .

Nur die Tabak-Veischlciß Provision hat den
Gegenstand des Anbotts zu bilden; für diesen
Verschleiß Platz ist bezüglich des Tabak-Materials
und Geschirres, falls der Erstehcr das Material
nicht Zug für Zug bar zu bezahlen beabsichtigt,
was er schon in dem Offerte auädrücklich zu
erklären hat, ein stehender Kredit bemessen, wel>
cher für jenen unangreifbaren Material Norrath
gilt, zn dessen Erhaltung der Ersteher des Ver-
schleißcPlatzeü verpstlchtet ist.

Die Fassungen an Stempelmarken sind nach
Abzug der systemmaßigcn ! ' / / / » Provision für
sämmtliche Sorten ohne Unterschied der höhcrn
oder mindern Gattung sogleich bar zr, berich
tigen. Der Kredit ist durch eine Kaution im
Betrage von Eintausend Fünfhundert Gulden
für das Tabak-Material und Geschirr noch vor
der Uebergabe, und zwar längstens binnen sechs
Wochen, vom Tage der bckannt gegebenen An-
nahme des Offertes, zu decken.

Die Kaution kann entweder im Baren oder
mittelst öffentlicher Kreditpapiere, oder mittelst

Hypothek, ü'dcr deren Annehmbarkeit die Ent-
scheidung vorbehalten wird, geleistet werden.

Die Uebergabc dieses Verschleiß-Platzes erfolgt
sogleich nach vollständig geleisteter und annehm-
bar befundener Kaution und rücksichtlich nach
vorschriftsmäßiger Bevorräthlgung.

Die Bewerber um diesen Verschleiß Platz
haben zchn Prozent der Kaution als Vadium
in dem Betrage pr. Einhundert fünfzig (l5<) st.)
vorläufig bei einer Gefallsr'asse zu erlegen, und
die Quittung über diesen Erlag dem gesiegelten
und mit der Stempclmarke pr. l 5 kr. versehenen
Offerte beizuschlleßen, welches längsteus bis 3 l .
Jänner l «57 Mit tags l 2 Uhr mit der Auf-
schrift: »Offert für den k. k. Subverlag und
die Stempelmarken-Trafik in Murau« bei der
k. k. Finanz-Bezirks'Direktion in Brück an der
M u r einzureichen ist. Das Offert ist nach dem
dieser Kundmachung beigefügten Formulare zu
verfassen, und nebst der Quittung ü'bcr das er-
legte Vadium pr. «5U st, (Z.-M.

u) mit dem Taufscheine übcr die erlangte Groß-
jahrigkeit, l>) mit cem obrigkeitlich bestätigten
Zeugnisse über die dermalige und frühere Be-
schäftigung, dann über das sittliche und politische
Wohlvelhalten des Offerenten zu belegen.

I n dem Offerte müssn, die ^abak-Verschleisi-
Prozcnte, welche der Offcrent anspricht, mit Zif-
fern und Buchstaben geschrieben, erscheinen.

Das überreichte Offert blcbt unwiderrufbar
und ist für den Offerentcn mit dem Tage der
Ucberreichung, für das Acrar erst vom Tage,
an welchem die Annahme desselben dem Anbie-
tendcn bekannt gemacht worden ist, verbindlich.
Offerte, welchen dle angesührlen Eigenschaften
mangeln, oder die unbestimmt lauten, oder sich
auf die Anbote anderer Bewerber berufen, wcr-
den nicht bnücksichtiget. Bei gleichlautenden
Anboten wi ld sich die Wahl vorbehalten.

Die Vadien jener Offerte, von deren Anbot
kein Gebrauch gemacht wird, werden nach ge-
schlossener Koukulrenz-Verhandlung sogleich zu-
rückgestellt; das Vadium des Erstehers aber wird
entweder bis zum Erläge der Kaution, odcr
falls er Zug für Zug bezahlen w i l l , biS zur
vollständigen Bcvorräthigung zurückbehalten.

Ein bestimmter Ertrag wird eben so wenig
zugesichert, als eine wie immer gearüte nach-
tragliche Entschädigung oder Provisions Erhöhung
statlstndet.

Wenn der Elstcher diesen Verschleiß-Platz
ohne Anspruch auf eine Provision gegen Zahlung
eiius bestimmten jährlichen Betrages (Gewinnst-
Rücklasses) an das Gefall übernimmt, so ist
dieser Betrag in monatlichen Nat^n vorhinein
zu entrichten, und es kann weg.n eines, auch
nur mit einer Monatrate sichergebenden Rück-
standes, silbst dann, wenn er innerhalb der
Dauer dcs AufkündigungsTermines fäl l t , der
Verlust des Verschleiß-Platzes von Seite der
k. k. Fmanz'Vezirts Behöide sogleich vclhängt
werden. Die gegenseitige Aufkündigungosrist
w i rd , wenn nicht wegen eines Gebrechens die
schleiche Entsetzung vom Verschleiß Geschäfte
einzutreten hat, auf drei Monate bestimmt.

Die nähereu Bldingunqen und die mit dl>
sem Verschleiß - Geschäfte verbundenen Obliegen,
heitcn sind, so wie der ElträgnißtAusweiö und
die Vcrlags-Auslagcn, bei drr k. k. Finanz
Bezirks-Direltion in Brück an der M u r , dann
in der hietoilmen Registratur während den ge-
wöhnlichen AmtSstunden einzusehen. Zugleich wild
bemerkt, daß co dem Ecsteher freigestellt dleibt,
auch den Klcin-Vlrschleiß der höhcrn Gattungen
der Stcmpelmarken, d. i. von tt st. bis mclusive
2tt st. zu übernehmen; hat sich derselbe j^och
dafür erklärt, so ist derselbe auch velpflichtet,
sttts mit einem angemessenen Vorrathe Stcmpel-
marken der höheren Gattungen versehen zu >cin

Von der Konkurrenz sind jene Personen
ausgeschlossen, welche das Gesetz zum Abschlüsse
v!?n Verträgen überhaupt unfähig erklärt, dann
jene, welche sich eines Verbrechens des Schleich-
Handels oder einer schweren Gefällsüdertretung,
insofein sich dieselbe auf die Vorschriften d.ö
Verkehrs mit Gegenständen der staatsmonopole
bezicht, dann eines Vergehens oder einer Uebei-
tretung gegen die Sicherheit des gemeinschaft-

lichen Staatsverbandcs und den öffentlichen Ruhe«
stand, oder gcqen die Sicherheit des Eigenthums
schuldig gemacht haben, oder wegen Unzuläng-
lichkeit der Beweismittel freigesprochen wurden;
endlich Vcrschleißer von Monopolsgegenständen,
die von dem Verschleiß-Geschäfte strafweise ent»
setzt wurden, und solche Personen, denen die
politischen Vorschriften den bleibenden Aufenthalt
im Verschleißorte „icht gestatten. Kommt ein
solches Hinderniß erst nach Uebernahme des
VerschleißGeschäftes zur Kenntniß der Finanz-
Behörde, so kann das Verschleiß-Geschäft so.
gleich abgenommen werden.

F o r m u l a r e in^S O f f e r t e s .
Ich Endesgefertigter erkläre mich bereit,

den Tabaksubvcrlag, zugleich die Stempelmarken'
Trafik zu Murau in Steiermark unter genauer
Beobachtung der dießfalls bestehenden Vorschriften,
lnödcsondere in Beziehung auf die Material-
Bevorräthigung

I. gegen eine Provision von (mit Ziffern und
Buchstaben) Prozenten von der Summe
des Tabak-Verschleißes,

N. oder gegen Verzichtlcistung auf jede Provision,
I I I . oder (ohne Anspruch auf eine Provision)

gegen Zahlung eines jährlichen Betrages
von (mit Buchstaben) an das Gefäll (Ge°
roinnstrücklaß, Pachtschilling) in monatlichen
Raten vorhinein, gegen Barzahlung oder
sicher zu stellenden Kredit in Betrieb zu
übernehme«. (Auch mache ich mich ver-
bindlich, den Klein-Verschleiß der höhern
Gattungen Stempelmarken zu besorgen).

Die in der öffentlichen Kundmachung ange-
ordneten Beilagen sind hier beigeschlossen.

(Eigenhändige Unterschrift, Wohnort, Charak-
ter, Stand),

V o n A u ß e n .
Offert zur Erlangung des Tabak« Subver^

lagcs, zugleich der Stempelmarken»Trafik zu
Murau in Steiermark.

Gratz, am l l l . Dezember 1856.

3. 827. n (2) Nr . «34»).

D i e n s t - K o n k u r s .
Bei dieser k. k, Berg- und Forstdirektion ist

die erledigte zweite Konzipistenstelle mit der Vcr«
wcndung beim Forstrcferate zu verleihen.

M i t diesem in der X. Diätenklasse stehenden
Dienstposten sind folgende Genüsse verbunden:

t»5<» st. Gehalt und 65 st. Quartiergeld.
Die Erfordernisse für diesen Dienst sind:

M i t gutem Erfolge zurückgelegte Etudien an einer
Lehranstalt für Forstwirlhe, theoretische und prak-
tische Ausbildung in allen Zweigen der Forst-
wissenschaft, insbesondere der Forstwirthschaft im
Hochgebirge, Gewandtheit im Konzepts- und Rech-
nunsssfache.

Kompetenten haben ihre eigenhändig geschrie-
benen Gesuche binnen 4 Wochen im Wege ihrer
vorgesetzten Behörden hicher einzureichen, und in
selben sich üb>r jede obiger Erfordernisse, so wie
über Alter, Familienstand, Studien und bisherige
Dienstleistung dnrch Ulkunden auszuweisen, und
die Erklärung beizufügen, ob und in wie ferne sie
mit Beamten des obigen AmteS oder der Direk-
tion verwandt oder verschwägert seien.

Vo» der k. k Berg« und Forstdirektion.
G>a; am 22. Dezember !85<l.

Z 822. i> (2) Nr. 2302.

K o n k u r ö.
Bei dem Postamte in Zara ist die neusyssemi-

sirte KontrollorssteUe mit dem Gehalte jährl.
NW st., gegen Kaulionsleistung in gleichem Bc-
l>a.)e, -,u besetzen.

Bewerber um dil'se, in die I X . Diatcnklasse
gereihte Dienststelle haben die gchörig dokumen-
tirten Gesuche, unter Nachweisung der Studien,
der Postmanipulations« und Sprachkenntnisse,
dann der geleisteten 5 ienste, im vorschristmaßigen
We,̂ c längstens bis ll>. Jänner »857 bei der
Postdireklioil in Zara einzubringen und auch an«
zuzeigen, ob und in welchem Grade sie mit einem
Beamten oder Diener des dortigen Postamtes
verwandt oder velschwägert seien.

K. k. Postdireklion Triest am 26. Dczem.«
ber !856 . -


